


 

von (baulichen) Entwicklungsflächen einzuengen (vgl. auch Grundsatz 10.2-11 
„Inanspruchnahme von Kommunen und Windenergiebereichen“).  
 
2. Ziel 10.2-13 Steuerung der Windenergie im Übergangszeitraum  
 
Die Hansestadt Attendorn befindet sich gerade in der Aufstellung eines sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“. Ziel ist, in der zweiten Jahreshälfte einen 
Feststellungsbeschluss zu fassen, um nach entsprechender Genehmigung durch die 
Bezirksregierung eine Wirksamkeit des Planes vor dem 01.02.2024 zu erwirken. Die aktuelle 
Planung können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.o-
sp.de/attendorn/plan?pid=67559. Den aktuellen Entwurf des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ zum Stand der erneuten Offenlage habe ich diesem 
Schreiben zusätzlich beigefügt. 
 
Gemäß Ziel 10.2-13 erfolgt der Zubau von Windenergieanlagen bis zum Inkrafttreten der auf 
Grundlage des aktualisierten Landesentwicklungsplans angepassten Regionalplanung 
innerhalb des Übergangszeitraums auf den Flächen, die die Regionalplanungsträger in ihrer 
Planung vorsehen bzw. – solange diese nicht feststehen – auf sog. Kernpotenzialflächen. 
Hierbei handelt es sich nach Aussage der vorliegenden Unterlagen um große 
zusammenhängende für die Windenergie geeignete Flächen, bei denen besonders von einer 
planerischen Übernahme in die Regionalplanung ausgegangen werden kann.  
 
Bei der Darstellung von Kernpotenzialflächen (bzw. „No-Regret-Flächen“) sollten keine Flächen 
ausgewiesen werden, die aufgrund einer wirksamen Konzentrationszonenplanung (unter 
Anwendung von harten und weichen Tabukriterien) bereits auf kommunaler Ebene 
ausgeschlossen sind. Eine der auf Attendorner Stadtgebiet ausgewiesenen 
Kernpotenzialflächen im südlichen Stadtgebiet (Bereich Bremge/Vorstaubecken, s. beigefügte 
Karte) ist zum aktuellen Planungsstand nicht in der kommunalen Konzentrationszonenplanung 
enthalten. Auch wenn das Verfahren noch nicht zu Ende geführt ist, wird angeregt, derartige 
kommunale Planungen in den Verfahren zur Änderung des Landesentwicklungsplans bzw. der 
Regionalpläne zu berücksichtigen, da diese in der Regel bereits auf umfangreichen 
Untersuchungen beruhen.  
 
Ich bitte um Berücksichtigung der vorstehenden Stellungnahme. Bei Rückfragen stehen Ihnen 
meine Mitarbeiter Herr Waschke (02722 64-321) und Frau Glasbrenner (02722 64-322) gerne 
zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

 
 
Anlagen 

 Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ zur Darstellung der geplanten 
Konzentrationszonen 

 Karte zur Steuerung der Windenergie im Übergangszeitraum – Ausschnitt Stadtgebiet Attendorn  
 








